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Gilt das mit der "Verkürzung" in Nds nur für BERUFSSCHULEN?

In den "normalen" Schulen - ich kann für Grund-, Haupt- und Realschulen sprechen - ist das Ref
definitiv nur 18 Monate lang. Ohne Verkürzungsantrag, sondern einfach so regulär.
Einen Verkürzungsantrag kann man (in o.g. Schularten) nur stellen, wenn man das Ref schon
mal angefangen hat, bspw. wegen Kind abgebrochen hat und später noch mal (evt. in anderem
Stud.seminar) anfangen möchte. Eine andere Möglichkeit ist, dass jemand in einem anderen
Land (in unserem Stud.Seminar div. Länder Asiens & Russlands) schon als LehrerIn gearbeitet
hat; dann kann man auch verkürzen. Allerdings muss man in beiden Fällen_alle_
Unterrichtsbesuche trotzdem machen - in der verkürzten Zeit! 

Ich habe keinen Antrag auf Verkürzung gestellt und weiß trotzdem, dass ich noch bis 30.04.05
Beamte bin 

Aber, wie gesagt, mein Wissen gilt nur für niedersächsische Grund-/Haupt-/Realschulen.

LG, das_kaddl.
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